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Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Änderung des Flächennutzungs- und Landschaftsplanes des Marktes Zapfendorf 
im Bereich der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes  
„Scheßlitzer Straße / Oberweg“ 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
ZAP2201-FNP 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange beim Landratsamt Bamberg ist abgeschlossen und 
hat Folgendes ergeben: 
 
 
Immissionsschutz: 
 
Zu den Auswirkungen der Planung soll noch ein Schallschutzgutachten erstellt werden (liegt noch 
nicht vor). Ohne das Gutachten ist eine Beurteilung der Bauleitpläne aus Sicht des Immissionsschut-
zes nicht möglich. 
 
V. h. S. wird allgemein darauf hingewiesen, dass die Verteilung der Lärmkontingente so erfolgen 
sollte, dass für die nicht beschränkte GI-Fläche ein möglichst großes Lärmkontingent übrig bleibt. 
Hierzu sollten die vorhandenen und neu geplanten Lärmkontingente in den anderen Teilflächen 
nochmals kritisch überprüft und die Kontingente ggf. angepasst / reduziert werden (z.B. für das eGI). 
In den Berechnungen sollte auch für das GI ein „Richtwert“ festgelegt werden, an dem sich bei der 
späteren Bebauung des Grundstückes orientiert werden soll (auf die Vorgaben der DIN 18005-1 wird 
hingewiesen). 
 
Industriegebiete dienen der Unterbringung erheblich belästigender Gewerbebetriebe (vor allem für 
solche Betriebe, die in den anderen Baugebieten aufgrund ihrer Emissionen nicht unzulässig sind). In 
dem Teil-Plangebiet (GI) sind damit Anlagen zulässig, deren Betrieb mit erheblich belästigenden 
Lärm-, Geruchs- und luftverunreinigenden Emissionen verbunden sind. Bei dem Bebauungsplan 
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handelt es sich nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, so dass jederzeit auch andere 
Betriebe als die BMI hier angesiedelt werden können. 
 
Damit zukünftig noch Einfluss auf die Planung genommen werden kann, sollte in dem Bebauungs-
plan festgesetzt werden, dass im gesamten Plangebiet ein Bauen im Freistellungsverfahren generell 
ausgeschlossen wird. (Anmerkung: Im anschließenden Genehmigungsverfahren ist dann nachzuwei-
sen, dass durch das Vorhaben die zulässigen Immissionsrichtwerte der TA Lärm und die Immissions- 
und Emissionswerte der TA Luft und der einschlägigen BImSchV`s, Richtlinien etc. eingehalten wer-
den.) 
 
 
Bodenschutz: 
 
Die von der Flächennutzungsplanänderung betroffenen Grundstücke der zwei Teilbereiche in der 
Gemarkung Zapfendorf sind im Altlasten-, Bodenschutz und Dateninformationssystem nicht erfasst. 
Für die im Planungsgebiet liegenden Flächen besteht insofern kein Altlastenverdacht. Auch für 
schädliche Bodenveränderungen liegen insofern keine Anhaltspunkte vor. 
 
Den Ausführungen unter Nr. 7.5 der Begründung kann zugestimmt werden. 
 
Insgesamt bestehen gegen die eingereichte Planung in der vorliegenden Form aus bodenschutz-
rechtlicher Sicht keine Einwände. 
 
 
Wasserrecht: 
 
Sachverhalt: 
Der Markt Zapfendorf beabsichtig die Änderung und Erweiterung des o.G. Bebauungsplans im Paral-
lelverfahren mit der Änderung des Flächennutzungsplans. 
 
Standort: 
Das Vorhaben liegt weder in einem festgesetzten, vorläufig gesicherten oder ermittelten Über-
schwemmungsgebiet noch in einem Trinkwasserschutzgebiet. Wassersensible Bereiche sind hier 
nicht bekannt. 
 
Trinkwasserversorgung: 
Die Trinkwassererschließung soll wie bisher sowohl über den Anschluss an das kommunale Lei-
tungsnetz als auch über eigene Brunnen erfolgen. Die wasserrechtliche Erlaubnis der Brunnen II und 
III läuft zum Ende des Jahres 2023 aus. 
Sofern diese Brunnen danach weiter betrieben werden sollen, sind rechtzeitig vor Ablauf der Erlaub-
nis eine neue wasserrechtliche Erlaubnis mit den gängigen Unterlagen beim Fachbereich Wasser-
recht des Landratsamtes zu beantragen. Ob die Wassermenge und Qualität ausreichend ist, ist nicht 
bekannt. 
 
Abwasserentsorgung: 
Obwohl in der Begründung auf die Vorgaben des § 55 WHG zur getrennten Abwasserentsorgung 
hingewiesen wird, soll nach Nr. 8.6.3 der Begründung das anfallende Niederschlagswasser neben 
der Versickerung der betriebseigenen Kläranlage oder der Mischkanalisation des Marktes zugeführt 
werden, was einer Entwässerung im Mischsystem entspräche. Daher wird hier nochmals auf die Vor-
gaben des § 55 Abs. 2 WHG hingewiesen. Nachdem der „Reinwasserkanal“ für die Entsorgung von 
unbelastetem Niederschlagswasser nicht ausreiche und das anfallende Niederschlagswasser im 
Mischsystem entsorgt werden soll, wäre ausführlich zu begründen, warum das Niederschlagswasser 
nicht nach § 55 Abs. 2 WHG versickert, verrieselt oder direkt über eine Kanalisation ohne Vermi-
schung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden kann. 
Ergänzend sei noch darauf hingewiesen, dass die TRENOG nur anzuwenden ist, wenn das Nieder-
schlagswasser erlaubnisfrei im Rahmen der NWFreiV entsorgt werden kann. 
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Umgang mit wassergefährdenden Stoffen: 
Es ist nicht bekannt, ob in dem Gebiet mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen werden soll. 
 
Grundsätzlich gilt: 
Bei dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die Bundes-Anlagenverordnung AwSV und die 
hierzu ergangenen Vollzugsbekanntmachungen grundsätzlich zu beachten und einzuhalten. 
Für Bau, Betrieb und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen gel-
ten die Anforderungen des § 62 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG), die Verordnung über Anla-
gen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (Anlagenverordnung - AwSV, Stand 18. April 
2017, BGBl. I S. 905) und die hierzu ergangenen Vollzugsbekanntmachungen. 
Andere Vorschriften, insbesondere die des Bau-, Gewerbe- und Immissionsschutzrechts bleiben 
hiervon unberührt. 
 
 
 
Die Stellungnahme des Fachbereichs Naturschutz wird ggf. nachgereicht. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Wolf 
Reg.-Amtmann 
 
 
 



 

 
Wasserwirtschaftsamt 

Kronach     

    
 

WWA Kronach - Postfach 11 27 - 96324 Küps    

 

 

R
e
c
y
c
li
n

g
p

a
p

ie
r 

a
u

s
 1

0
0
%

 A
lt

p
a
p

ie
r  

Standort 
Kulmbacher Straße 15 
96317 Kronach 

Telefon / Telefax 
+49 9261 502-0 
+49 9261 502-150 

E-Mail / Internet 
poststelle@wwa-kc.bayern.de 

www.wwa-kc.bayern.de 

Angrabeit Elke (An) <Angrabeit@hoehnen-

partner.de> 

 

H&P Höhnen & Partner 

Ingenieuraktiengesellschaft 

Hainstraße 18a 

96047 Bamberg 

 

 
Ihre Nachricht Unser Zeichen Bearbeitung  +49 (9261) 502-321 Datum 
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Markt Zapfendorf, 2. Änderung u. Erweiterung BBP/GOP „Scheßlitzer 
Straße/Oberweg“ - hier: Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
(ZAP2201) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gemeinde Zapfendorf beabsichtigt durch die Änderung des rechtskräftigen Bebau-
ungsplans die Erweiterung des Geltungsbereichs für Industrie-, Gewerbe- und Sonder-
gebietsflächen. Das Plangebiet befindet sich im Osten/Südosten des Hauptortes 
Zapfendorf. Zu dem vorliegenden Vorentwurf, Stand: 16.03.2023, nehmen wir als 
Träger öffentlicher Belange aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stellung: 

 

1. Wasserschutzgebiete / Wasserversorgung 

Der Vorhabensbereich liegt außerhalb festgesetzter oder geplanter Heilquellen- und 
Wasserschutzgebiete bzw. wasserwirtschaftlicher Vorbehalts- und Vorrangflächen. 

Die beabsichtigten neuen Bauflächen können an die zentrale Wasserversorgung des 
Marktes Zapfendorf angeschlossen werden bzw. sind bereits angeschlossen. Die 
Versorgung des Hauptortes Zapfendorf erfolgt mit Eigenwasser aus zwei Tiefbrunnen 
und über die FWO. Entsprechende Leitungen sind im Umfeld der dargestellten Bauflä-
chen vorhanden. Die BMI verfügt zudem über drei private Grundwasserbrunnen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Schutz künftiger baulicher Anlagen gegen 
potenziell vorhandene hohe Grundwasserstände und/oder drückendes Grundwasser 
dem jeweiligen Bauherrn obliegt. 



- 2 - 

 

Alle Möglichkeiten zur Minimierung von Flächenversiegelungen sollten vorab geprüft und 
soweit möglich berücksichtigt werden. 

Sollte im Rahmen des Gebäudeneubaus beabsichtigt werden, den Wärmebedarf nunmehr 
über geothermische Anlagen sicherzustellen, weisen wir vorsorglich auf die notwendigen 
wasserrechtlichen Anzeige- und Genehmigungspflichten hin. Wir empfehlen in diesem Falle 
eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Wasserwirtschaftsamt Kronach sowie 
dem LRA Bamberg. 

Den Brandschutz bitten wir mit dem zuständigen Brandrat abzustimmen. 

 

2. Überschwemmungsgebiete / Gewässerentwicklung  

Im Planungsbereich befinden sich keine Oberflächengewässer und es sind keine festgesetz-
ten oder vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete sowie wassersensiblen Bereiche 
betroffen. 

Auf die Gefahren und Regelungen von einer Überflutung durch „wild“ abfließendes Oberflä-
chenwasser infolge Starkregenereignisse (vgl. §37 WHG) wird nachdrücklich hingewiesen. 

 

3. Abwasser- & Niederschlagswasserbeseitigung / Gewässerschutz 

Im Osten/Südosten des Hauptortes Zapfendorf sollen im Wesentlichen bestehende Gewerbe-
gebietsflächen erweitert und nachverdichtet werden. Zapfendorf entwässert überwiegend im 
Mischsystem (auch angrenzender Bestand), die Abwässer werden in der gemeindlichen Klär-
anlage westlich von Zapfendorf behandelt. Wie dargelegt wird, ist die Entsorgung des 
Schmutzwassers über die vorhandene Kläranlage sichergestellt. Für die Erweiterung der 
Betriebsflächen der Bayerischen Milchindustrie eG (BMI) soll das anfallende Schmutzwasser 
in der betriebseigenen Kläranlage behandelt werden. Entsprechend dem Abwasseranfall ist 
die jeweilige Aufnahmefähigkeit der vorhandenen Abwasseranlagen zu prüfen.    
Die Entwässerung neuer Baufläche sollte entsprechend den wasserrechtlichen Grundsätzen 
des § 55 Abs. 2 WHG im Trennsystem erfolgen. Ein naturnaher Umgang mit dem Regenwas-
ser ist durch Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung zu erreichen. Die wirksamsten 
Maßnahmen bestehen darin, Siedlungsflächen so wenig wie möglich zu versiegeln und so 
durchlässig wie möglich zu gestalten. Niederschlagswasser sollte nach Möglichkeit vorrangig 
ortsnah versickert werden. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist grundsätzlich die oberirdische 
Versickerung über bewachsenen Oberboden wünschenswert und nachhaltig. Eine planmä-
ßige Versickerung setzt allerdings ausreichende Kenntnisse des Baugrunds voraus. Kann eine 
Versickerung nicht verwirklicht werden, ist für eine gesicherte Erschließung eine Ableitung des 
gesammelten Niederschlagswassers vorzusehen. Sollten dem Trennsystem jedoch fachliche 
oder rechtliche Belange entgegenstehen, ist eine ordnungsgemäße Mischwasserableitung 
und Mischwasserbehandlung sicherzustellen.  
Soweit für geplante Versickerungen die Grenzen der erlaubnisfreien eigenverantwortlichen 
Niederschlagswassereinleitung nach den NWFreiV mit TRENGW überschritten werden, ist 
beim Landratsamt Bamberg eine wasserrechtliche Erlaubnis mit entsprechenden Plan-
unterlagen zu beantragen. Im Verfahren sind die einschlägigen allgemein anerkannten Regeln 
der Technik zu beachten, insbesondere sind die erforderlichen qualitativen Behandlungs-
maßnahmen entsprechend der Schutzbedürftigkeit des Grundwassers aufzuzeigen. Vor allem 
bei stärker belasteten Niederschlagswasser von Gewerbegebietsflächen und den dement-
sprechend stark frequentierten Straßen und Zufahrten ist eine ausreichende und geeignete 
Vorreinigung sicherzustellen. 
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In Zeiten des Klimawandels kommt einer wassersensiblen Siedlungsentwicklung immer mehr 
Bedeutung zu („Schwammstadtprinzip“). Der Leitfaden „Wassersensible Siedlungsent-
wicklung in Bayern- Empfehlungen für ein zukunftsfähiges und klimaangepasstes Regenwas-
sermanagement in Bayern“ zeigt hier Lösungsansätze auf, wie eine blau- grüne Infrastruktur, 
eine bessere Anpassung an die Folgen des Klimawandels ermöglicht (link:  
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/abwasser/wassersensible_siedlungse
ntwicklung/index.htm). Z.B. fördert eine Dachbegrünung die Verdunstung und mindert den 
Oberflächenabfluss.   
 

4. Altlasten / Bodenschutz 

Den Hinweisen der Planbegründung bzgl. Altlasten (Kapitel 7.5) und dem Schutzgut Boden 
(Kapitel 11.1) können wir zustimmen. 

 

5. Zusammenfassung 

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Hinweise und Anmerkungen können wir der 
Planung aus wasserwirtschaftlicher Sicht zustimmen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 
Dr. Weishaupt 
Abteilungsleiter Stadt und Landkreis Bamberg Nord 
 

 

 

Verteiler 

Per E-Mail 

Landratsamt Bamberg 
Fachbereich 42.2 – Wasserrecht 
z.H. Herr Wagener, Herr Brehm 
 
z.K. 

 

 



 

 

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE · Hofgraben 4 · 80539 München 

IHR ZEICHEN IHRE NACHRICHT VOM UNSERE ZEICHEN DATUM 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 

Abteilung B - Koordination Bauleitplanung 

Tel.: 089/2114-303 von 8 bis 12 Uhr 

Fax: 089/2114-407 

beteiligung@blfd.bayern.de 

  

 

 

BAYERISCHES LANDESAMT 

FÜR DENKMALPFLEGE 
– 
Dienststelle München: 

Hofgraben 4 
80539 München  
Postfach 10 02 03 
80076 München 
– 
Tel.: 089 2114-0 

Fax: 089 2114-300 
– 
www.blfd.bayern.de 
– 
Bayerische Landesbank München 
IBAN DE75 7005 0000 0001 1903 15 

BIC BYLADEMM 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) 
Markt Zapfendorf, Lkr. Bamberg: 2. Änderung und Erweiterung Bebauungs- und 
Grünordnungsplan "Scheßlitzer Straße/Oberweg" und Änderung Flächennutzungs- 
und 
Landschaftsplan 
 
Zuständiger Gebietsreferent: 

Bodendenkmalpflege: Herr Dr. Andreas Büttner  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie, 

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser 

Sachgebiet (B Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung 

nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, 

wie folgt Stellung: 

 

Bodendenkmalpflegerische Belange: 

Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler der 

Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 

Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG unterliegen.  

 

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren 

Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 

H&P Höhnen & Partner 
Ingenieuraktiengesellschaft 
Hainstraße 18a 
96047 Bamberg 
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Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie 

der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 

Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den 

Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so 

wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 

 

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG:  

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche 

nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere 

Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 

Arbeiten gestattet. 

 

Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im Rahmen der Bauleitplanung 

stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmalpflege oder 

Bodendenkmalpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 

Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www.blfd.bayern.de). 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Jochen Haberstroh 

Diese Stellungnahme ist ohne eigenhändige Unterschrift gültig.  

Sollte das Fachrecht, auf dem die Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege beruht, 

ausnahmsweise eine eigenhändig unterschriebene Stellungnahme verlangen, wird um Hinweis gebeten.  
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Deutsche Bahn AG 
Sitz: Berlin 
Registergericht: 
Berlin-Charlottenburg 
HRB 50 000 
USt-IdNr.: DE 811569869 

Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: 
Werner Gatzer 

Vorstand:  
Dr. Richard Lutz, 
Vorsitzender 
 

Dr. Levin Holle 
Berthold Huber 
Dr. Daniela Gerd tom Markotten 
Dr. Sigrid Evelyn Nikutta 
Ronald Pofalla 
Martin Seiler  

Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz 
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Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom: Fr. Angrabeit / Mail vom 06.04.2023 

Markt Zapfendorf; 
2. Änderung und Erweiterung Bebauungs- und Grünordnungsplan ,,Scheßlitzer 
Straße/Oberweg,, und Änderung Flächennutzungs- und Landschaftsplan im Bereich der 
2. Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Grünordnungsplan ,,Scheßlitzer 
Straße/Oberweg‘‘ 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Bahnstromleitung Nr. 419 Abzw. Nürnberg- Ebensfeld, Mast Nr. 8243 bis 8245 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Energie GmbH bevollmächtigtes Unternehmen, über-
sendet Ihnen hiermit folgende Stellungnahme zu o.g. Verfahren. 

Diese Stellungnahme ist keine Zustimmung im Bauleitplanverfahren. Hierzu ist erneut die DB AG 
zu beteiligen. 

Künftige Aus- und Umbaumaßnahmen sowie notwendige Maßnahmen zur Instandhaltung und 
dem Unterhalt, in Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb, sind der Deutschen Bahn AG wei-
terhin zweifelsfrei und ohne Einschränkungen im öffentlichen Interesse zu gewähren.  

Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter Be-
bauung führen können. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissionen sind 
erforderlichenfalls vom Bauherrn auf eigene Kosten geeignete Schutzmaßnahmen vorzuneh-
men.  

Ansprüche gegen die Deutsche Bahn AG aus dem gewöhnlichen Betrieb der Eisenbahn in seiner 
jeweiligen Form sind seitens des Antragstellers, Bauherrn, Grundstückseigentümers oder sonsti-
ger Nutzungsberechtigter ausgeschlossen.  

DB AG
DB Immobilien

Kundenteam Eigentumsmanagement Baurecht
Barthstraße 12

80339 München
 www.deutschebahn.com

Herr Andreas Görens
Tel.: 089 1308 49574

ktb.muenchen@deutschebahn.com

andreas.goerens@deutschebahn.com

Az: TOEB-BY-23-156476
Zeichen: CR.R 041 Gö

DB AG • Barthstraße 12 • 80339 München  

H&P Höhnen  & Partner 
Ingenieuraktiengesellschaft 
Hainstraße 18a 
96047 Bamberg 
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Infrastrukturelle Belange 

DB Energie 

zum o. g. Bauleitplanverfahren nehmen wir wie folgt Stellung: 

Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb des Schutzstreifens der planfestgestellten 110-kV-
Bahnstromleitung Nr. 419 Abzw. Nürnberg – Ebensfeld im Bereich der Maste Nr. 8243 bis 8245. 
Der Bestand und Betrieb der Leitung muss zur Aufrechterhaltung der Bahnstromversorgung auf 
Dauer gewährleistet sein. 

Die Leitungstrasse sowie die Maststandorte sind aus dem beiliegenden Lageplan ersichtlich. 

Der Schutzstreifen (Baubeschränkungszone) der Leitung beträgt 30 m beiderseits der Leitungs-
achse. Maßgebend ist die in der Örtlichkeit tatsächlich vorhandene Leitungstrasse. 
Innerhalb des Schutzstreifens unterliegen die Grundstücke Nutzungsbeschränkungen, welche 
sich sowohl aus der öffentlich rechtlichen, als auch aus der privatrechtlichen Sicherung der Hoch-
spannungsleitung begründen. 

Die Prüfung der Antragsunterlagen hat ergeben, dass die Belange der DB Energie in der Bauleit-
planung nicht ausreichend berücksichtigt werden. 

Dem Vorhaben können wir somit in der uns vorgelegten Fassung nicht zustimmen.  
Der Antrag wird von unserer Seite abgelehnt. 
 
Die folgenden Punkte und Auflagen sind bei der Erstellung der Bauleitplanung zu berücksichti-
gen und einzupflegen: 
 

- Die Schutzstreifenbreite ist in den Antragsunterlagen (Bebauungsplan, Flächennut-
zungsplan, Begründungen Punkt 8.4.6 und 7.8.7.1) durchgängig fehlerhaft angegeben 
und dargestellt. Der Schutzsteifen der 110-kV-Bahnstromleitung beträgt 30 m beider-
seits der Leitungsachse. Die Unterlagen sind entsprechend zu korrigieren. Bei der Fest-
legung der Baugrenzen ist dies ebenfalls zu berücksichtigen. 

- Die in den Planbegründungen unter Punkt 7.8.7.1 im dritten Aufzählungszeichen ge-
nannte Kontaktadresse 
„[…] DB Energie GmbH Betriebsbereich Süd Fachbereich Bahnstromleitung (LET-S-S 3) 
Sandstraße 38 - 40 90443 Nürnberg“ 
ist durch die folgende zentrale Eingangsstelle des DB-Konzerns zu ersetzen: 
„[…] Eingangsportal: ktb.muenchen@deutschebahn.com 
Postadresse: Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Süd, Kompetenzteam Bau-
recht, Barthstraße 12, 80339 München“ 

 
Des Weiteren sind die nachfolgenden allgemeinen Hinweise und Auflagen grundsätzlich zu be-
achten und einzuhalten: 

1. Bauten, An- und Aufbauten oder Anlagen jeglicher Art sowie Aufschüttungen und 
Abtragungen oder sonstige Maßnahmen, die das Erdniveau erhöhen, dürfen inner-
halb des Schutzstreifens nur nach Prüfung (DIN VDE 0210 / EN 50341 und DIN VDE 
0105) und mit Zustimmung der DB Energie GmbH vorgenommen werden. Dies gilt 
auch für die Dauer von Baumaßnahmen. 

2. Bei Planungen für den Bau von Gebäuden, Anlagen, Straßen, Wegen, Entwässerun-
gen und sonstiger Bebauung im Bereich des Schutzstreifens muss die DB Energie 
GmbH als Träger öffentlicher Belange unter Beigabe genauer Lage- und Höhen-
pläne (Profilpläne) beteiligt werden. Die Höhenangaben sind dabei zwingend auf 
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Normal Null (NN) zu beziehen. Im Schutzstreifenbereich der Leitung ist wegen der 
einzuhaltenden Sicherheitsabstände mit eingeschränkten Bauhöhen zu rechnen. 

3. Bezüglich Anpflanzungen und gewolltem Aufwuchs im Schutzstreifen weisen wir da-
rauf hin, dass der Veranlasser/Grundstückseigentümer für die Einhaltung des not-
wendigen Mindestabstandes zwischen dem Aufwuchs und Teilen der 110-kV-
Bahnstromleitung gemäß den einschlägigen VDE-Bestimmungen auf eigene Kosten 
zu sorgen hat. Bäume, Kulturen, sonstiger Aufwuchs und Vorrichtungen wie Stangen 
und dergleichen dürfen in der Regel keine größere Höhe als 3,5 m – ausgehend vom 
bestehenden Geländeniveau – erreichen. 

4. Hochwachsende Bäume dürfen innerhalb des Schutzstreifens nicht gepflanzt wer-
den. 

5. Der Bereich in einem Radius von 10 m um die Maststandorte ist sowohl von jeglicher 
Bebauung als auch von Bewuchs vollständig freizuhalten. 

6. Kosten, die der DB Energie GmbH oder einer beauftragten Instandhaltungsstelle für 
eventuell notwendige Abschalt- und Sicherungsmaßnahmen entstehen, werden dem 
Veranlasser der Baumaßnahme in Rechnung gestellt. 

7. Beim Einsatz eines Turmdrehkranes, Autokranes oder einer Betonpumpe innerhalb 
der Baubeschränkungszone müssen der Aufstellort, die Auslegerhöhe und der 
Schwenkbereich mit der DB Energie GmbH abgestimmt werden. 

8. Die Schwenk- und Bewegungsmöglichkeit aller Baugeräte (inkl. jeglicher Lasten, 
Trag- und Lastaufnahmemittel etc.) ist so einzuschränken, dass eine größere Annä-
herung als 5 m zu den Leiterseilen der 110-kV-Bahnstromleitung auszuschließen ist. 
Dabei ist zu beachten, dass alle möglichen Bewegungen der Leiterseile hinsichtlich 
ihrer Ausschwing- und Durchhangverhalten in Betracht gezogen werden müssen. 
Die Sicherheitsvorschriften gemäß aktueller DIN VDE 0105 sind stets zu beachten. 

9. Wir weisen darauf hin, dass eine Abschaltung der Leitung aufgrund der ständig si-
cherzustellenden Bahnstromversorgung nicht möglich ist. Dies bitten wir bei den Pla-
nungen zur Errichtung und Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen zu berück-
sichtigen. 

10. Die Begehbarkeit des Schutzstreifens für Instandhaltungsarbeiten muss jederzeit ge-
währleistet sein. Für den Fall eines möglichen Störungseinsatzes an der Hochspan-
nungsleitung sind etwaige Einzäunungen so auszuführen, dass diese für die Durch-
fahrt eines Einsatzfahrzeuges zerstörungsfrei geöffnet und geschlossen werden kön-
nen. 

11. Feuergefährliche, sprenggefährliche und zum Zerknall neigende Stoffe dürfen im Lei-
tungsbereich weder in Gebäudeteilen noch im Freien gelagert werden. 

12. Ein ggf. zusätzlich erforderlicher Schutzabstand für Brand-Lösch-Maßnahmen ist von 
der zuständigen Brandschutzbehörde festzulegen. 

13. Die bestehenden Dienstbarkeiten müssen auf ggf. neu gebildete Grundstücke über-
tragen werden. 

14. Die Bedachung von Gebäuden und Anlagen ist nach DIN 4102 Teil 7 herzustellen 
(brandschutztechnische Anforderungen). 

15. Vorsorglich machen wir darauf aufmerksam, dass in unmittelbarer Nähe von 110-kV-
Bahnstromleitungen mit der Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersu-
chungsgeräten und anderen auf elektrische und magnetische Felder empfindlich rea-
gierenden Geräten zu rechnen ist. Auch eine Beeinträchtigung des Funk- und Fern-
sehempfangs ist möglich. Die Bestimmungen der 26. Verordnung zur Durchführung 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes werden von unseren Leitungen eingehalten. 
Wir bitten auch eventuelle spätere Mieter des Objektes auf die Beeinflussungsgefahr 



 
 

 

 

4/5

frühzeitig und in geeigneter Weise hinzuweisen. Es obliegt den Anliegern, für 
Schutzvorkehrungen zu sorgen. 

16. Wir weisen darauf hin, dass bei ungünstigen Witterungsverhältnissen Eisklumpen 
von den Leiterseilen abfallen können. Außerdem muss unter den Leiterseilen unter 
Umständen mit Vogelkot gerechnet werden. Dieses bitten wir vor allem im Bereich 
von Gebäuden, Anlagen, Zufahrtsstraßen und Stellplätzen von Kraftfahrzeugen zu 
beachten. Für witterungs- und naturbedingte Schäden übernehmen wir keine Haf-
tung. 

17. In einem Radius von 10 m um die Maststandorte ist – um die Standsicherheit der 
Maste nicht zu gefährden – jeglicher Erdaushub untersagt. Das sich daran anschlie-
ßende Gelände darf nicht steiler als mit einer Neigung von 1:1,5 abgetragen werden. 
Dies bedarf jedoch einer Zustimmung der DB Energie GmbH. 

 
Weiterhin verweisen wir auf die von der 110-kV-Bahnstromleitung ausgehenden Feldimmissionen 
(elektrisches und magnetisches Feld). Die Beurteilung der Felder erfolgt nach der 26. Verordnung 
zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (26. BImSchV). Darin sind Schutz- und 
Vorsorgegrenzwerte für elektrische und magnetische Felder festgelegt, die dort einzuhalten sind, 
wo sich Menschen nicht nur vorübergehend aufhalten. Die dort genannten Vorsorgegrenzwerte 
werden von unseren Leitungen eingehalten. 

Erfahrungsgemäß führt die in der Öffentlichkeit geführte Diskussion über die möglichen Folgen 
der Feldeinwirkung auf Menschen und der damit verbundenen Verunsicherung zu Vorbehalten 
bei der Kaufentscheidung von Grundstücken sowie bei der späteren Nutzung von Gebäuden, 
wenn diese sich innerhalb des Leitungsschutzstreifens befinden. Da darüber hinaus mit einer 
Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf elektrische 
und magnetische Felder empfindlich reagierenden Geräten zu rechnen ist (es obliegt den Anlie-
gern für Schutzvorkehrungen zu sorgen), empfehlen wir, die Leitung einschließlich des Schutz-
streifens von einer Bebauung auszusparen. Wir bitten dies bei der Abwägung besonders zu be-
rücksichtigen und regen an, den o. g. Textabschnitt im Erläuterungsbericht unter „Nutzungskon-
flikte“ mit aufzunehmen. 

Im Verlauf der weiteren Planungen bitten wir um erneute Beteiligung. 
 
Für Rückfragen zu diesem Schreiben wenden Sie sich bitte an den Mitarbeiter Baurecht, Herrn 
Görens. 

 

+++ Datenschutzhinweis: Aus aktuellem Anlass möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die in Stellungnah-
men des DB Konzerns enthaltenen personenbezogenen Daten von Mitarbeiterin und Mitarbeiter (Vor- und 
Nachname, Unterschriften, Telefon, E-Mail-Adresse, Postanschrift) vor der öffentlichen Auslegung (insbe-
sondere im Internet) geschwärzt werden müssen. +++ 
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*** NEU bei DB Immobilien *** 
Chatbot Petra steht Ihnen bei allgemeinen Fragen rund um das Thema Beteiligungen der DB bei 

Bauantrags- / Planungs- und Kabelauskunftsverfahren ab sofort gerne zur Verfügung. 
Nutzen Sie dafür folgenden Link 

https://www.deutschebahn.com/Baurechtsverfahren 
 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bahn AG 
 

 

 

i.V.                                                                           i.A. 

 

Anlage: Leitungstrasse 

 





Wolfgang Rössler           96146  Altendorf, den 10.05.2023 
Kreisheimatpfleger     Am Deichselbach 4 
Fon 09545-70696 
Mobil 0157-35363612 
Fax  09545-951382 
Mail: roessler@gmx.eu 
 
 
 

Höhnen & Partner 
Frau Angrabeit 
Hainstraße 18a 
96047 Bamberg 
 
angrabeit@hoehnen-partner.de 
ZAP-2201-BBP 
ZAP-2201-FNP 
 
Markt Zapfendorf 
2. Änderung u Erweiterung BBP/GOP Scheßlitzer Straße/Oberweg 
Änderung FNP/LSP im Bereich der Änderung und Erweiterung BBP/GOP 
Scheßlitzer Straße  
Frühzeitige Beteiligung 
 
Sehr geehrte Frau Angrabeit, 
vielen Dank für die Zusendung der Unterlagen zum Vorhaben der Gemeinde 
Zapfendorf. 
 
Meine Durchsicht hat ergeben, dass im Plangebiet keine Denkmäler oder 
Bodendenkmäler verzeichnet sind. Auf die Maßnahmen, die ergriffen werden 
sollen, wenn doch Bodendenkmäler gefunden werden, wird ausführlich 
hingewiesen. 
Eine Beeinträchtigung des Ortsbildes ist nicht zu erkennen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Wolfgang Rössler 
Kreisheimatpfleger im Landkreis Bamberg 

mailto:roessler@gmx.eu
mailto:angrabeit@hoehnen-partner.de
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Angrabeit Elke (An)

Von: ZRF Bamberg-Forchheim <zrf@ba-fo.de>

Gesendet: Donnerstag, 6. April 2023 08:23

An: Angrabeit Elke (An)

Betreff: WG: Betreff: ZAP2201-FNP, Zweckverband für Rettungsdienst und 

Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim

Sehr geehrte Frau Angrabeit, 
 
der ZRF Bamberg-Forchheim nimmt Stellung zur Änderung Flächennutzungs- und Landschaftsplan 
im Bereich der 2. Änderung und Erweiterung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „Scheßlitzer 
Straße/ Oberweg“ und regt folgende grundsätzliche Gegebenheiten an: 

 
 Die Anforderung für Flächen für die Feuerwehr (Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen) ergeben 

sich aus der Bayerischen Bauordnung (BayBO) bzw. der Richtlinien über Flächen für die 
Feuerwehr und der DIN 14090. Diese Daten und Festlegungen sind grundsätzlich einzuhalten. Die 
Feuerwehrzufahrten, Traglasten, Feuerwehraufstell-flächen und Bepflanzungen sind so 
vorzusehen, dass jederzeit die vorgesehene Nutzung möglich wäre. 

 Diese Zufahrten sind jederzeit für Rettungsdienst- und Feuerwehrfahrzeuge freizuhalten und ggf. 
entsprechend zu beschildern. 

 Die Richtwerte für die ausreichende Bemessung der Löschwasserversorgung von Baugebieten im 
Sinne der Baunutzungsverordnung sind im DVGW-Arbeitsblatt W 405 angegeben. Aufgrund dieser 
Richtwerte und der Regelungen im DVGW-Arbeitsblatt W 331 über Hydranten kann die öffentliche 
Löschwasserversorgung geplant und beurteilt werden. 

 Für besondere Objekte, z.B. solche mit erhöhtem Brandrisiko oder erhöhtem Personenrisiko, kann 
ein höherer Löschwasserbedarf notwendig werden. Diese Erfordernisse sind mit zu 
berücksichtigen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Petra Rubner 
Assistentin Geschäftsführung 
 

        

 
Die einheitliche Notfallnummer für Rettungsdienst und Feuerwehr ist die „112“. 
::: Besuchen Sie uns im Internet: www.ils-bamberg.de 
::: Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Bamberg-Forchheim 
::: Paradiesweg 1 | 96049 Bamberg 
::: Telefon: +49 951 95544 110 
::: Telefax:  +49 951 95544 150 
::: Verbandsvorsitzender: Landrat Dr. Hermann Ulm 
::: Geschäftsführerin: Christine Feldbauer 
::: Mail: zrf@ba-fo.de 

 
 

Von: Angrabeit Elke (An) <Angrabeit@hoehnen-partner.de>  

Gesendet: Donnerstag, 6. April 2023 07:41 

An: Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung <poststelle@adbv-ba.bayern.de>; Amt für Ernährung, 

Landwirtschaft u. Forsten <poststelle@aelf-ba.bayern.de>; Amt für Ländliche Entwicklung <poststelle@ale-

ofr.bayern.de>; Bayer. Landesamt für Denkmalpflege <Beteiligung@blfd.bayern.de>; Bayerischer Bauernverband 

<Bamberg@Bayerischerbauernverband.de>; Bayernwerk Netz GmbH <bamberg@bayernwerk.de>; Bund Naturschutz in 




